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(54) Bezeichnung: Endgerät für ein Telekommunikationsnetz

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Endgerät
(1) für ein Telekommunikationsnetz, welches eine erste Ein-
heit (2) und eine zweite Einheit (3) umfasst, wobei ein Ge-
lenk (4) und eine Quittiereinrichtung (12; 15) zum Quittieren
eines am Endgerät (1) ausgelösten Alarms vorgesehen sind,
wobei die erste Einheit (2) und die zweite Einheit (3) über
das Gelenk (4) auf- und zuklappbar miteinander verbunden
sind und wobei die Quittiereinrichtung (12; 15) derart ausge-
staltet ist, dass ein am Endgerät (1) ausgelöster Alarm durch
Aufklappen der ersten Einheit (2) und/oder der zweiten Ein-
heit (3) quittiert wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Endgerät für ein Te-
lekommunikationsnetz gemäss Oberbegriff des An-
spruchs 1.

[0002] Bei dem Endgerät handelt es sich um ei-
nen Pager bzw. ein pagerartige Gerät, das über eine
Funkverbindung an einen Netzanschluss eines Tele-
kommunikationsnetzes angeschlossen und zu Alar-
mierungszwecken und zur Nachrichtenübermittlung
an Einsatzkräfte eingesetzt wird. Einsatzkräfte z. B.
der Feuerwehr, der Polizei und/oder von Rettungs-
diensten bekommen ihre Aufträge als Alarmierungs-
meldungen von einer zentralen Leitstelle, die als
Alarmgeber fungiert, auf ihre Endgeräte geschickt.

[0003] Das Endgerät kann als einfacher Pager aus-
gestaltet sein, mit dem nur analoger bzw. digitaler
Empfang von Paging-Meldungen möglich ist. Das
Endgerät kann jedoch auch als Pager mit Rückka-
nal ausgestaltet sein, mit dem der Endgerätebenutzer
Nachrichten zurücksenden kann. Hierzu verfügt das
Endgerät vorzugsweise über entsprechende Kompo-
nenten wie Empfänger und Sender der GSM-(Glo-
bal System for Mobile Communication), POCSAG-
(Post Office Code Standard Advisory Group), TE-
TRA-(Terrestrial Trunked Radio), WiFi-(Wireless Fi-
delity), ZigBee-(vergleiche http://de.wikipedia.org/wi-
ki/Zigbee) und/oder DECT-(Digital Enhanced Cord-
less Telecommunications) Kommunikationstechnolo-
gie.

[0004] Zur digitalen Alarmierung kann als Telekom-
munikations- bzw. Wellennetz beispielsweise BOS-
Funk (Behörden und Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben-Funk) nach POCSAG (Post Office Code
Standard Advisory Group) eingesetzt werden. Er-
hält ein Endgerätebenutzer eine Alarmierungsmel-
dung von der zentralen Leitstelle, so kann er die-
se beispielsweise mittels GSM-Kommunikation be-
antworten, zum Beispiel indem er eine kurze GPRS-
Nachricht (GPRS – General Packet Radio Service)
des Inhalts „ich komme” bzw. „ich komme nicht” (ge-
meint ist: „ich komme bzw. komme nicht zum Ort des
Alarm auslösenden Ereignisses”) an die zentrale Leit-
stelle zurücksendet.

[0005] Bei bekannten Engeräten quittiert ein Endge-
rätebenutzer einen durch eine vom Endgerät empfan-
gene Alarmierungsmeldung ausgelösten Alarm durch
Drücken einer entsprechenden Taste am Endgerät.
Hierfür muss der Endgerätebenutzer das Endgerät in
die Hand nehmen und sicherstellen, dass er die rich-
tige, dem Quittieren des Alarms zugeordnete Taste
drückt. Der Endgerätebenutzer muss also vor dem ei-
gentlichen Quittieren die richtige Taste durch Erfüh-
len oder visuelles Erkennen finden. Ferner sind bei
bekannten Endgeräten Bedienelemente und Display
typischerweise auf der Aussenseite angeordnet und

somit Fehlmanipulationen als auch Beschädigungen
wie zum Beispiel Verkratzen ausgesetzt.

[0006] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Endgerät
für ein Telekommunikationsnetz bereitzustellen, mit-
tels welchem einfach und benutzerfreundlich ein am
Endgerät ausgelöster Alarm quittiert werden kann.
Es ist ferner Aufgabe der Erfindung, ein Endgerät
für ein Telekommunikationsnetz bereitzustellen, mit-
tels welchem schnell ein am Endgerät ausgelöster
Alarm quittiert werden kann. Unter einem Quittieren
wird das Beenden eines Alarms durch den Endgerät-
ebenutzer verstanden. Das Quittieren kann das au-
tomatische Rücksenden einer Empfangsbestätigung
für den Alarm an eine zentrale Leitstelle beinhalten.

[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Endgerät mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0008] Das erfindungsgemässe Endgerät für ein Te-
lekommunikationsnetz weist eine erste Einheit und
eine zweite Einheit auf. Es ist ein Gelenk vorgese-
hen, über welches die erste Einheit und die zweite
Einheit schwenkbar mit einander verbunden sind, so
dass die erste Einheit und die zweite Einheit zueinan-
der auf- und zuklappbar sind. Das Gelenk ist vorzugs-
weise als Scharnier ausgestaltet. Die Quittiereinrich-
tung ist derart ausgestaltet, dass ein am Endgerät
ausgelöster Alarm durch Aufklappen der ersten und/
oder der zweiten Einheit quittiert werden kann. Hier-
zu weist die Quittiereinrichtung vorzugsweise einen
Sensor zum Erkennen des Aufklappens der ersten
und/oder der zweiten Einheit bzw. zum Erkennen des
Öffnens des zusammengeklappten bzw. geschlosse-
nen Endgeräts auf.

[0009] Wird am Endgerät ein Alarm durch Empfang
einer entsprechenden Alarmierungsmeldung ausge-
löst, so muss der Endgerätebenutzer nur das End-
gerät finden bzw. „ertasten” und öffnen bzw. aufklap-
pen. Durch dieses Öffnen/Aufklappen wird dann der
Alarm bereits quittiert. Es ist also zum Quittieren ei-
nes Alarms nur eine einfache Handbewegung für das
Öffnen/Aufklappen erforderlich. Bei dem erfindungs-
gemässen Endgerät ist die Funktion des Öffnens/Auf-
klappens des Endgeräts mit der Funktion der im We-
sentlichen gleichzeitig erfolgenden Alarmquittierung
integriert. Gegenüber dem Stand der Technik wird so-
mit ein Arbeitsschritt, nämlich das Auffinden einer für
die Quittierung vorgesehen Taste eingespart. Das er-
findungsgemässe Endgerät ermöglicht eine einfache
und schnelle Alarmquittierung.

[0010] Gemäss bevorzugter Ausgestaltung ist die
erste Einheit als Bedien- und Anzeigeeinheit und die
zweite Einheit als Befestigungseinheit zur Befesti-
gung an einem Endgerätebenutzer, insbesondere an
dessen Kleidung, ausgeführt. Bedien- und Anzeige-
elemente sind vorzugsweise derart an der Bedien-
und Anzeigeeinheit angebracht, dass sie im zuge-
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klappten bzw. geschlossenen Zustand des Endge-
räts der Befestigungseinheit zugewandt sind. Die Be-
dien- und Anzeigeelemente sind also bevorzugt auf
der Innenseite der Bedien- und Anzeigeeinheit an-
gebracht. Auf diese Weise sind die Bedien- und An-
zeigelemente gegen äussere Einwirkungen wie bei-
spielsweise unbeabsichtigtes Zerkratzen oder unbe-
absichtigte Manipulationen geschützt. Die Bedien-
und Anzeigeelemente umfassen insbesondere Tas-
ten und ein Display, welches als Touchscreen ausge-
führt sein kann. Durch das Anbringen der Bedien- und
Anzeigeelemente auf der Innenseite der Bedien- und
Anzeigeeinheit ergibt sich bei aufgeklapptem/geöff-
neten Endgerät eine optimale Ergonomie zwischen
den bevorzugt als Tasten ausgeführten Bedienele-
menten, den bevorzugt als Display ausgeführten An-
zeigeelementen und einem vom Endgerätebenutzer
zur Bedienung eingesetzten Finger.

[0011] Auf der Aussenseite der Bedien- und Anzei-
geeinheit, d. h. auf der Seite der Bedien- und An-
zeigeeinheit die im zugeklappten/geschlossenen Zu-
stand des Endgeräts von der Befestigungseinheit
wegweist, ist vorzugsweise eine Alarmierungseinheit
vorgesehen, die zum Beispiel bei einem zu erzeu-
genden akustischen Alarm als Lautsprecher ausge-
führt ist bzw. einen solchen umfasst. Da auf der
Aussenseite der Bedien- und Anzeigeeinheit bevor-
zugt keine Bedien- und Anzeigeelemente vorgese-
hen sind, kann die Alarmierungseinheit entsprechend
gross bzw. mit maximal möglicher Grösse ausgeführt
und optimal platziert werden, um eine bestmögliche
Wahrnehmbarkeit des Alarms zu ermöglichen.

[0012] Das erfindungsgemässe Endgerät kann bei
allen zurzeit bekannten Alarmierungen und Anwen-
dungen hierfür eingesetzt werden.

[0013] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus den abhängigen Ansprü-
chen und den anhand der Zeichnungen nachfolgend
dargestellten Ausführungsbeispielen. Es zeigen:

[0014] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
Bedien- und Anzeigeeinheit eines erfindungsgemäs-
sen Endgeräts in Draufsicht (Fig. 1a)), in Seitenan-
sicht von links (Fig. 1b)), in Vorderansicht (Fig. 1c)),
in Seitenansicht von rechts (Fig. 1d)) und in Hinter-
ansicht (Fig. 1e)),

[0015] Fig. 2 eine schematische Darstellung ei-
nes erfindungsgemässen Endgeräts in Draufsicht
(Fig. 2a)), in Seitenansicht von links (Fig. 2b)), in
Vorderansicht (Fig. 2c)), in Seitenansicht von rechts
(Fig. 2d)) und in Hinteransicht (Fig. 2e)),

[0016] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines
erfindungsgemässen Endgeräts, welches an einem
Gürtel eines Endgerätebenutzers angebracht ist, im
geschlossenen Zustand,

[0017] Fig. 4 eine schematische Darstellung des in
Fig. 3 gezeigten Endgeräts, bei welchem ein Alarm
ausgelöst wird,

[0018] Fig. 5 eine schematische Darstellung des in
den Fig. 3 und Fig. 4 dargestellten Endgeräts, bei
dem der Alarm quittiert wird,

[0019] Fig. 6 eine schematische Darstellung des in
den Fig. 3 bis Fig. 5 dargestellten Endgeräts im ge-
öffneten Zustand,

[0020] Fig. 7 eine schematische Darstellung ei-
nes erfindungsgemässen Endgeräts, welches in der
Hand eines Endgerätebenutzers gehalten wird, bei
welchem ein Alarm quittiert wird,

[0021] Fig. 8 eine schematische Darstellung des in
Fig. 7 gezeigten Endgeräts im geöffneten Zustand,

[0022] Fig. 9 eine schematische Darstellung eines
erfindungsgemässen Endgeräts mit einer ersten Va-
riante einer Quittiereinrichtung im geschlossenen Zu-
stand (Fig. 9a)) und im geöffneten Zustand (Fig. 9b))
und

[0023] Fig. 10 eine schematische Darstellung ei-
nes erfindungsgemässen Endgeräts mit einer zwei-
ten Variante einer Quittiereinrichtung im geschlosse-
nen Zustand (Fig. 10a)) und im geöffneten Zustand
(Fig. 10b)).

[0024] Die Ausdrücke „von links” und „von rechts”
beziehen sich auf die Blickrichtung eines die Figuren
betrachtenden Betrachters. In den Figuren bezeich-
nen gleiche Bezugszeichen gleiche oder gleich wir-
kende Komponenten.

[0025] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen ein erfindungs-
gemässes Endgerät 1, wobei in Fig. 1 die als Be-
festigungseinheit ausgebildete zweite Einheit 3 der
besseren Anschaulichkeit halber weggelassen wur-
de. Das Endgerät 1 weist eine erste Einheit 2 und
eine zweite Einheit 3 auf. Die erste Einheit 2 ist als
Bedien- und Anzeigeeinheit ausgestaltet. Die zweite
Einheit 3 ist als Befestigungseinheit zur Befestigung
an einem Endgerätebenutzer bzw. an dessen Klei-
dung ausgestaltet. Es ist ein Gelenk 4, insbesondere
ein Scharnier, im Fussbereich in der Bedien- und An-
zeigeeinheit 2 vorgesehen, mittels welchem die Be-
dien- und Anzeigeeinheit 2 und die Befestigungsein-
heit 3 schwenkbar bzw. auf- und zuklappbar mitein-
ander verbunden sind.

[0026] Die Befestigungseinheit 3 ist vorzugsweise
als Halteklipp ausgebildet bzw. umfasst vorzugswei-
se einen Halteklipp, mittels dem das Endgerät 1 bei-
spielsweise an einem Gürtel oder an einer Brust-
tasche befestigt werden kann. Die Befestigungsein-
heit 3 kann selbstverständlich auch auf andere Wei-
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se ausgestaltet sein, beispielsweise indem sie eine
Schlaufe mit einem Verschluss (zum Beispiel einem
Klettverschluss) umfasst, die über einen Gürtel ge-
schoben werden kann.

[0027] Die Bedien- und Anzeigeeinheit 2 weist auf
ihrer Innenseite, d. h. der der Befestigungseinheit 3
zugewandten Seite, Bedien- und Anzeigeelemente
wie ein Display 5 und beispielhaft vier Tasten 6 auf.
Da die Bedien- und Anzeigeelemente 5, 6 auf der
Innenseite der Bedien- und Anzeigeeinheit 2 vorge-
sehen sind, sind sie im geschlossenen Zustand des
Endgeräts 1 vorteilhafterweise vor äusseren Einflüs-
sen geschützt.

[0028] Die Bedien- und Anzeigeeinheit 2 weist an ih-
rer Aussenseite, d. h. der von der Befestigungsein-
heit 3 abgewandten Seite, eine Alarmierungseinheit
7 auf, die vorzugsweise einen Lautsprecher umfasst.
Die Alarmierungseinheit 7 kann zusätzlich oder alter-
nativ zu dem Lautsprecher auch derart ausgestaltet
sein, dass sie beispielsweise einen Vibrationsalarm
und/oder einen visuellen Alarm auslösen kann. Ein
visueller Alarm kann zum Beispiel über eine entspre-
chende Ansteuerung von für die Alarmierung an der
Aussenseite der Bedien- und Anzeigeeinheit 2 vorge-
sehenen LEDs (Leuchtdioden) erzeugt werden.

[0029] Ferner ist in der Bedien- und Anzeigeeinheit
2 im Fussbereich eine Energieversorgungseinheit 8
angeordnet, beispielsweise eine Batterie oder ein Ak-
kumulator. Am Kopfbereich der Bedien- und Anzei-
geeinheit 3 können Schnittstellen bzw. Anschlüsse 9
für zum Beispiel einen Kopfhörer, ein Mikrophon, ei-
nen Computer, ein Netbook, ein Ladegerät oder ähn-
liches vorgesehen sein.

[0030] Das Endgerät 1 weist ferner eine nicht darge-
stellte Quittiereinrichtung auf, die derart ausgestaltet
ist, dass ein am Endgerät 1 ausgelöster und über die
Alarmierungseinheit 7 wiedergegebener Alarm durch
Aufklappen des Endgeräts 1 bzw. der Bedien- und
Anzeigeeinheit 2 und/oder der Befestigungseinheit 3
quittiert wird.

[0031] Die Fig. 3 bis Fig. 6 zeigen schematisch die
Anbringung und Bedienung eines an einem Gürtel 10
eines Endgerätebenutzers angebrachten Endgeräts
1, wie es in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt ist. Fig. 3
zeigt das Endgerät 1 im geschlossenen Zustand. Es
ist über die als Halteklipp ausgestaltete Befestigungs-
einheit 3 an dem Gürtel 10 angebracht. Die Bedien-
und Anzeigeeinheit 2 liegt dem Gürtel 10 gegenüber,
wobei die Aussenseite der Bedien- und Anzeigeein-
heit 2 mit der beispielhaft als Lautsprecher ausgestal-
teten Alarmierungseinheit 7 nach aussen weist. Fig. 4
zeigt das in Fig. 3 dargestellte, am Gürtel 10 ange-
brachte Endgerät 1, wobei am Endgerät 1 ein akusti-
scher Alarm ausgelöst wird, was durch die von dem
Lautsprecher 7 wegweisenden Pfeile 11 verdeutlicht

werden soll. Das Endgerät 10 befindet sich weiterhin
im geschlossenen Zustand.

[0032] In Fig. 5 öffnet der Endgerätebenutzer das in
Fig. 4 dargestellte, sich weiterhin am Gürtel 10 befin-
dende Endgerät 1, indem er mit der Hand die Bedien-
und Anzeigeeinheit 2 aufklappt, d. h. von der Be-
festigungseinheit 3 weggeklappt. Durch dieses Öff-
nen bzw. Aufklappen des Endgeräts 1 bzw. der Be-
dien- und Anzeigeeinheit 2 wird der ausgelöste Alarm
quittiert. Je nach Art des Alarms, bei dem es sich
beispielsweise um einen akustischen, vibratorischen
und/oder visuellen Alarm handeln kann, wird dieser
Alarm also durch Öffnen des Endgeräts 10 zurückge-
setzt. In den Fig. 5 und Fig. 6 ist die Sicht eines End-
gerätebenutzers dargestellt, der an sich herunter auf
das Endgerät 1 schaut. Das heisst, die Darstellungen
in den Fig. 5 und Fig. 6 sind gegenüber den Darstel-
lungen in den Fig. 3 und Fig. 4 um 180 Grad gedreht.

[0033] Fig. 6 zeigt das in den Fig. 3 bis Fig. 5 darge-
stellte Endgerät 1 im geöffneten Zustand. Der Winkel
zwischen der Bedien- und Anzeigeeinheit 2 und der
Befestigungseinheit 3 ist vorzugsweise kleiner oder
gleich 180 Grad. Nach dem Öffnen bzw. Aufklappen
des Endgeräts 1 kann das Endgerät 1 wie gewohnt
mit der Hand bedient und gehandhabt werden, d.
h. insbesondere, dass empfangene Meldungen auf
dem Display 5 gelesen werden können und dass eine
Rückantwort wie „ich komme” oder „ich komme nicht”
durch Drücken entsprechender Tasten 6 oder ent-
sprechende Berührung eines als Touchscreen aus-
gebildeten Displays 5 gesendet werden können.

[0034] Die Fig. 7 und Fig. 8 zeigen ein nicht an
einem Gürtel angebrachtes, sondern in einer Hand
gehaltenes Endgerät 1. Nach dem Auslösen eines
Alarms, beispielsweise eines akustischen, vibratori-
schen und/oder visuellen Alarms, wird der Alarm quit-
tiert und rückgesetzt, indem das Endgerät 1 wie in
Fig. 7 gezeigt mit dem Daumen der Hand geöffnet, d.
h. die Bedien- und Anzeigeeinheit 2 aufgeklappt wird.
Fig. 8 zeigt das in Fig. 7 dargestellte Endgerät im ge-
öffneten Zustand, wobei der Winkel zwischen der Be-
dien- und Anzeigeeinheit 2 und der Befestigungsein-
heit 3 vorzugsweise kleiner oder gleich 180 Grad ist.
Nach dem Öffnen kann das Endgerät mit der Hand
wie im Zusammenhang mit Fig. 6 beschrieben be-
dient werden.

[0035] Fig. 9 zeigt ein erfindungsgemässes End-
gerät 1 mit einer ersten Variante einer Quittierein-
richtung 12, wobei Fig. 9a) das Endgerät 1 im ge-
schlossenen Zustand und Fig. 9b) das Endgerät 1
im geöffneten Zustand zeigt. Die Quittiereinrichtung
12 umfasst einen Sensor 13 zum Erkennen des Auf-
klappens der Bedien- und Anzeigeeinheit 2 und/oder
der Befestigungseinheit 3, der auf ein Magnetfeld re-
agiert, und einen Magneten 14. Der Magnet 14 ist vor-
zugsweise in der Befestigungseinheit 3 angeordnet
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und der Sensor 13 ist vorzugsweise in der Bedien-
und Anzeigeeinheit 2 angeordnet, wobei der Magnet
14 und der Sensor 13 im geschlossenen Zustand
des Endgeräts 1 auf gleicher Höhe angeordnet sind
und zwar vorzugsweise im Wesentlichen in der Mit-
te des Endgeräts 1 oder oberhalb der Mitte des End-
geräts 1 und von der Mitte aus gesehen weiter vom
Gelenk 4 entfernt. Bei dem Sensor 13 kann es sich
insbesondere um einen Hall-Sensor, einen Magnet-
sensor, und/oder um einen Reed-Kontakt (vgl. http://
de.wikipedia.org/wiki/Reedkontakt) handeln. Mit dem
Aufklappen des Endgeräts 1 verändert sich bzw. sinkt
die von dem Sensor 13 gemessene in Relation zum
Magnetfeld des Magnets 14 stehende Grösse und so-
mit die Ausgangsgrösse/-spannung des Sensors 13
derart bzw. es wird bei einem als Reed-Kontakt aus-
gestalteter Sensor 13 ein Stromkreis je nach Ausge-
staltung unterbrochen oder geschlossen, so dass es
zu einem Unterbruch des Alarms und somit zu einer
Quittierung des Alarms kommt.

[0036] Fig. 10 zeigt ein erfindungsgemässes End-
gerät 1 mit einer weiteren Variante einer Quittierein-
richtung 15, wobei Fig. 10a) das Endgerät 1 im ge-
schlossenen Zustand und Fig. 10b) das Endgerät 1
im geöffneten Zustand zeigt. Die Quittiereinrichtung
15 umfasst einen Sensor 16 zum Erkennen des Auf-
klappens der Bedien- und Anzeigeeinheit 2 und/oder
der Befestigungseinheit 3, der auf das Vorhanden-
sein eines Objekts 17 reagiert, und ein entsprechen-
des Objekt 17. Das Objekt 17 ist vorzugsweise in der
Befestigungseinheit 3 angeordnet und der Sensor 16
ist vorzugsweise in der Bedien- und Anzeigeeinheit
2 angeordnet, wobei das Objekt 17 und der Sensor
16 im geschlossenen Zustand des Endgeräts 1 im
Wesentlichen auf gleicher Höhe angeordnet sind und
zwar vorzugsweise im Wesentlichen in der Mitte des
Endgeräts 1 oder oberhalb der Mitte des Endgeräts
1 und von der Mitte aus gesehen weiter vom Gelenk
4 entfernt. Bei dem Sensor 16 kann es sich insbe-
sondere um einen Lichtsensor und/oder einen kapa-
zitiven Sensor handeln. Ist der Sensor 16 als Licht-
sensor ausgebildet, so handelt es sich bei dem Ob-
jekt 17 um eine Lichtschranke. Ist der Sensor 16 als
kapazitiver Sensor ausgestaltet, so handelt es sich
bei dem Objekt 17 um eine Objekt aus elektrisch lei-
tendem Material, welches im geschlossenen Zustand
des Endgeräts in die Nähe der Platten des kapaziti-
ven Sensors 16 gebracht wird. Auch kann bei einem
kapazitiven Sensor 16 eine der Platten des Sensors
16 das Objekt 17 bilden. Durch das Öffnen des End-
geräts 1 ändert sich die Ausgangsgrösse des Sen-
sors 16, wodurch ein ausgelöster Alarm quittiert wird.

[0037] Andere Ausgestaltungen des Sensors zum
Erkennen des Aufklappens der Bedien- und Anzei-
geeinheit 2 und der Befestigungseinheit 3 bzw. des
Endgeräts 1 sind denkbar.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- http://de.wikipedia.org/wiki/Zigbee [0003]
- http://de.wikipedia.org/wiki/Reedkontakt

[0035]
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Patentansprüche

1.  Endgerät für ein Telekommunikationsnetz um-
fassend eine erste Einheit (2) und eine zweite Einheit
(3), dadurch gekennzeichnet, dass ein Gelenk (4)
und eine Quittiereinrichtung (12; 15) zum Quittieren
eines am Endgerät (1) ausgelösten Alarms vorgese-
hen sind, wobei die erste Einheit (2) und die zweite
Einheit (3) über das Gelenk (4) auf- und zuklappbar
miteinander verbunden sind und wobei die Quittier-
einrichtung (12; 15) derart ausgestaltet ist, dass ein
am Endgerät (1) ausgelöster Alarm durch Aufklappen
der ersten Einheit (2) und/oder der zweiten Einheit (3)
quittiert wird.

2.    Endgerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Einheit (2) als Bedien- und
Anzeigeeinheit ausgestaltet ist und die zweite Einheit
(3) als Befestigungseinheit zur Befestigung an einem
Endgerätebenutzer ausgestaltet ist.

3.    Endgerät nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Befestigungseinheit (3) einen Hal-
teklipp umfasst.

4.  Endgerät nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bedien- und Anzeigeeinheit
(2) Bedien- und Anzeigelemente (5, 6) aufweist, wel-
che im zugeklappten Zustand des Endgeräts (1) der
Befestigungseinheit (3) zugewandt sind.

5.  Endgerät nach einem der Ansprüche 2 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass auf der Aussenseite der
Bedien- und Anzeigeeinheit (2) eine Alarmierungs-
einheit (7), insbesondere ein Lautsprecher, vorgese-
hen ist.

6.   Endgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Quittiereinrichtung
(12; 15) einen Sensor (13; 16) zum Erkennen des
Aufklappens der ersten Einheit (2) und/oder der zwei-
ten Einheit (3) umfasst.

7.    Endgerät nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sensor (13; 16) als Lichtsensor,
Magnetsensor, Hallsensor, kapazitiver Sensor und/
oder Reed-Kontakt ausgestaltet ist.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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